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METHODEN ZUR BESTIMMUNG DER SCHATTENWIRTSCHAFT IN DER 

LEBENSMITTELWIRTSCHAFT UNGARNS 

 

Zusammenfassung 

Gegenstand dieses Beitrages ist die Schattenwirtschaft in der Lebensmittelwirtschaft Ungarns, 

die in den letzten Jahren erschreckend zugenommen hat. Es werden dabei verschiedene 

Ansätze und Methoden vorgestellt, mit denen die illegalen Tätigkeiten, die die 

Unterschlagung und Vertuschung von Einkommen und die Minimierung der Abgaben an der 

Staat zum Ziele haben, nachgewiesen, oder geschätzt werden können. Dabei wird auf Grund 

der Größe und des Gewichts der illegalen Wirtschaft innerhalb dieses Sektors in erster Linie 

mit Produktfluss- und Bottom-up-Methoden gearbeitet. Im Außenhandel, wo besonders der 

Mehrwertsteuerbetrug zugenommen hat, werden mit Hilfe von Einfuhr- und 

Ausfuhrdifferenzen, sowie Asymmetrie-Indikatoren die Größe der Steuerlücke und die 

wichtigsten Relationen bestimmt, bei denen sehr wahrscheinlich mit Betrugsfällen gerechnet 

werden muss. Aufgrund der Ergebnisse der Studie werden am Schluss einige Empfehlungen 

an die Politik abgeleitet. 

Keywords 

Schattenwirtschaft, Lebensmittelwirtschaft, Ungarn, Mehrwertsteuer, Steuerkriminalität  

1 Einleitung 

Die Schattenwirtschaft ist eine Erscheinung, die alle Länder der Welt betrifft, aber starke 

Abweichungen innerhalb der einzelnen Nationalwirtschaften zeigt. Die spezifische Aktualität 

dieser Studie besteht darin, dass in Ungarn in der letzten Zeit der hohe Anteil der 

Schattenwirtschaft in der Lebensmittelwirtschaft immer mehr zum öffentlichen 

Diskussionsthema wurde. In der Forschungsstudie wird  versucht, die Frage objektiv zu 

beantworten und basierend auf den vorliegenden Daten, sowie nachweisbaren  Tatsachen  mit 

Hilfe wissenschaftlicher Methoden den Anteil der die Lebensmittelwirtschaft betreffenden 

illegalen Tätigkeit zu berechnen.  

In der Europäischen Kommission (2013) wurde eine Schätzung über die Lücke bei der 

Mehrwertsteuer (MWST) veröffentlicht (Abbildung 1), der zufolge den 26 Mitgliedsstaaten 

(Zypern wurde nicht untersucht) im Jahre 2011 insgesamt 193 Milliarden Euro – also 1,5 

Prozent ihres GDP – an Mehrwertsteuereinnahmen durch eine Verletzung der 

Steuerregelungen, oder eine unzureichende Steuereintreibung verloren gingen. In Ungarn 

wurden 3,7 Milliarden Euro MWST nicht eingezahlt, was 3,7 Prozent des GDP entsprach. 

Bezeichnend war für Ungarns Nachbarländer, dass die Mehrwertsteuer-Lücke in Österreich 

lediglich 1,2 Prozent des GDP betrug, während es in der Slowakei 4 Prozent und in Rumänien 

7,9 Prozent waren. Eine überdurchschnittliche MWST-Lücke wurde also vor allem in den 

neuen Beitrittsländern gemessen, aber auch der Unterschied zwischen den nördlichen und 

südlichen Mitgliedsstaaten ist offenbar: in Griechenland und in Italien klafft ebenfalls eine 

höhere MWST-Lücke. 

Obwohl in der internationalen Fachliteratur bereits eine ganze Reihe von wissenschaftlichen 

Publikationen zur Schattenwirtschaft zu finden ist, hat sich konkret mit dem 

Lebensmittelsektor noch keine veröffentlichte Forschung beschäftigt. Außerdem bezogen sich 

die bisherigen Untersuchungen im Wesentlichen auf eine geschlossene Wirtschaft, während in 

dieser Forschungsstudie der Kern der Analyse auf die Schätzung der verloren gegangenen 
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Steuereinnahmen mit Hilfe der Außenhandelsstatistik gerichtet ist. Die notwendige Relevanz 

dieses Ansatzes ergibt sich daraus, dass der Export- und Importanteil der Produkte der 

Lebensmittelwirtschaft in Ungarn aufgrund der Exportorientiertheit der Produktion extrem 

hoch ist. Zum Vergleich – während der Anteil der Lebensmittelwirtschaft am GDP mit 3,2 

Prozent (Angaben von 2012) verhältnismäßig bescheiden ist, liegt er beim Export bei rund 10 

Prozent und beim Import bei sechs Prozent. Noch wichtiger ist aber, dass mehr als die Hälfte 

der positiven Außenhandelsbilanz aus der Lebensmittelwirtschaft stammt. 

Auf der Grundlage der in der internationalen Literatur vorgeschlagenen Definitionen der 

Schattenwirtschaft, sowie der vorgeschlagenen Schätzmethoden wird zunächst versucht, diese 

für die ungarische Lebensmittelwirtschaft zu adaptieren. Der Begriff der illegalen, oder 

Schattenwirtschaft beinhaltet verschiedene Tätigkeiten, deren Klassifizierung von den 

verschiedenen Autoren auch unterschiedlich vorgenommen wird. So interpretieren 

SCHNEIDER und ENSTE (2003) die Nationalwirtschaft als duale Organisation mit einem 

offiziellen (First Economy) und einen inoffiziellen (Second Economy, Informal Economic 

Activities) Sektor. Innerhalb des formalen Sektors trennen sie den staatlichen und privaten 

Sektor, wobei auch der in den offiziellen Sektor eingestufte Privatsektor auch „nicht 

registrierte” Elemente (z.B. Vertuschung von Einnahmen, illegale Beschäftigung) aufweisen 

kann.  

Abbildung 1: Mehrwertsteuer-Lücke in Prozent des GDP in den EU-Mitgliedsländern 

im Jahre 2011  

 

Quelle: EU Kommission, 2013 

FLEMING, ROMAN und FARREL (2000) zufolge ist die Schattenwirtschaft nichts anderes, als 

„die Gesamtheit der wirtschaftlichen Tätigkeiten und der daraus stammenden Einkommen, die 

sich der staatlichen Regulierung, Besteuerung und Beobachtung entziehen”. 
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Die in Ungarn verbreiteten Arten der Steuerhinterziehung haben KREKÓ und P. KISS (2008) 

nach einzelnen Steuerelementen gruppiert:  

Hinterziehung der MWST:  

 Vertuschter Verbrauch durch ein Zusammenspiel von Unternehmer und Käufer 

(Leistung ohne Rechnung); 

 Importvertuschung; 

 Unberechtigte Rückerstattung der MWST über fiktive Rechnungen. 

Hinterziehung von Steuern bezüglich der Einkommen: 

 Vertuschung von Einkommen der Arbeitskräfte, Schwarzarbeit, Minimallöhne 

(Teilzahlung in bar); 

 Vertuschung von Arbeitslöhnen als Kapitalkosten (z.B. „geschminkte” Verträge). 

Hinterziehung von Steuern für Kapitaleinkommen: 

 Unternehmen: Verringerung der Steuerbasis, Verrechnung von privatem Verbrauch als 

Firmenkosten; 

 Vertuschung von Kapitaleinnahmen (Leistung ohne Rechnung); 

 Steuerhinterziehung bei Unternehmen im ausländischen Besitz: Umgruppierung der 

Einkommen (z.B. über Finanzierung und Transferpreise). 

Im Institut für Agrarökonomie Budapest haben sich MERKEL und TÓTH (2010) mit dem 

Problem der Besteuerung im Agrarsektor beschäftigt. TANÍTÓ und LÁMFALUSI (2013) 

analysierten das für landwirtschaftliche Produkte angewandte MWST-System und in 

Zusammenhang damit die akuten Steuerhinterziehungsfälle beim Handel mit 

landwirtschaftlichen Produkten.  

NAGY (2010) fand heraus, dass die ungarische Gesellschaft „flexibler” in der Frage des 

Steuerbetrugs ist: 94 Prozent der Bevölkerung verlangen keine Rechnung beim 

Gemüsehändler, 78 Prozent finden es annehmbar, dass sie vom Elektriker keine Rechnung 

bekommen und 68 Prozent, das jemand für sich einkauft, aber für einen Bekannten die 

MWST-Rechnung ausstellen lässt. Mehr als 53 Prozent der Befragten fanden es in Ordnung, 

dass die Arbeitnehmer einen Teil ihres Lohnes „steuerfrei aus der Tasche” beziehen. Den 

Autoren zufolge sind die gesellschaftlichen und historischen Traditionen in Ungarn für den 

relativ hohen Anteil der Schattenwirtschaft verantwortlich und fast die Hälfte der 

Bevölkerung steht auf irgendeine Art und Weise damit in Verbindung. Die gesellschaftliche 

Akzeptanz von absichtlichen, als Straftat geltenden Steuerhinterziehungen ist zwar gering, 

aber die von „Kavaliersdelikten” relativ hoch.  

Hinzu kommt, wie MEYER (2006) schlussfolgert, dass die Ungarn – eben auch aus den 

erwähnten Traditionen – ein Volk sind, das gegen die Obrigkeit handelt, die Obrigkeit schwer 

– wenn überhaupt – akzeptiert. Ein Delikt einem anderen Individuum gegenüber wird als 

schwerwiegender betrachtet, als eine Verletzung von Richtlinien, bei der der Staat verliert. 

2 Empirische Methoden und Analyserahmen 

In der Analyse des Agrarwirtschaftlichen Forschungsinstituts (AKI)
1
 wird die 

Schattenwirtschaft als Gesamtheit aller illegalen Tätigkeiten, die die Unterschlagung und 

Vertuschung von Einkommen und die Minimierung der Abgaben an den Staat zum Ziele 

haben definiert. Dazu gehört von der illegalen Produktion über die Schwarzarbeit bis hin zur 

heute schon im großen Stil betriebenen Hinterziehung der MWST auch jede Art von 

Steuerkriminalität. Diese Annäherung ist deshalb wichtig, weil alle diese Tätigkeiten der 

                                                 
1
 Dieser Vortrag basiert auf einer bisher noch nicht veröffentlichten Forschungsstudie des Instituts für 

Agrarwirtschaft in Budapest im gleichen Thema. 
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Steuermoral schaden, egal, ob es nun kleine Vergehen, oder schwere Betrugsfälle sind. Nicht 

im Begriff  enthalten sind allerdings solche Aktivitäten, die zwar Werte schaffen, doch kein 

Einkommen entstehen lassen, zum Beispiel die in der Hauswirtschaft ausgeübten Tätigkeiten, 

deren Ziel der Eigenkonsum ist. 

Der Anteil der Schattenwirtschaft im Lebensmittelsektor wurde in der Analyse mit Hilfe von 

indirekten Methoden geschätzt, wobei bei der Größe und des Gewichts der illegalen 

Wirtschaft innerhalb dieses Sektors in erster Linie mit Produktstrom- und Bottom-up-

Methoden gearbeitet wurde. Zunächst wurden die vom Landesamt für Statistik (KSH) 

gesammelten Datenbasen untersucht, inwieweit sie geeignet waren, Abweichungen 

nachzuweisen, die illegale Tätigkeiten vermuten lassen können. Dazu wurden die 

Haushaltsstatistiken, die sonstigen Verbraucherstatistiken und die Produktbilanzen verwendet. 

Bezüglich der illegalen Beschäftigung wurden Untersuchen des Ungarischen Arbeitsamtes 

(NMH), sowie die Daten des im AKI erstellten Testbetriebssystems (FADN) verwendet. Mit 

Hilfe dieser aufgestellten „gemischten” Datenbasen konnten Schätzungen zur Schwarzarbeit 

und Einkommensvertuschung durchgeführt werden. 

Besondere Aufmerksamkeit wurde auf die Analyse der Außenhandelsdaten gerichtet. Der 

Vergleich der KSH-Daten für den ungarischen Agrar- und Lebensmittelaußenhandel mit den 

gleichgeorteten Spiegeldaten von EUROSTAT kann eine Antwort auf die Frage geben, ob die 

Daten der Partnerländer die aufgrund der ungarischen Statistik aufgezeigten Einfuhren und 

Ausfuhren bestätigen, oder in Zweifel ziehen. Zu diesem Zwecke wurden für die Jahre 2004 

bis 2012 bezüglich der in die EU-Mitgliedsstaaten gerichteten Ausfuhr, beziehungsweise der 

von dort stammenden Einfuhr die sogenannten Einfuhr- und Ausfuhrdifferenzen, 

beziehungsweise die bilateralen Asymmetrie-Indikatoren für die Einfuhr und Ausfuhr 

bestimmt. Deren Berechnung erfolgte nach folgender Formel: 

Wenn die Matrizen HAF und HEF die ungarische Ausfuhr, beziehungsweise Einfuhr 

bezüglich einen bestimmten Partnerlandes (auf der Basis des KSH), sowie die Matrizen PAF 

und PEF die Ausfuhr, beziehungsweise Einfuhr einen bestimmten Partnerlandes bezüglich 

Ungarns (auf der Basis von EUROSTAT) beinhalten, wo hafij, hefij, pafij és pefij die Lieferung 

im i-ten Jahr und in der j-ten Warengruppe bedeutet, dann errechnet sich die Matrix für den 

Asymmetrie-Indikator im Ausfuhr AIAF wie folgt: 

[aiafij] = (hafij – pefij)/hafij *100        (1)  

und die Matrix für den Asymmetrie-Indikator in der Einfuhr AIEF dementsprechend: 

[aiefij] = (pafij – hefij)/pafij * 100         (2). 

Für die genauere Bestimmung der kritischen Warengruppen wurden auf der Basis der 

vierstelligen Codenummer im HS-System die Matrizen der Asymmetrie-Indikatoren pro 

Warengruppe und Partnerland WPEF és WPAF berechnet, wobei [wpefij], illetve [wpafij] der 

Wert des Asymmetrie-Indikators für die Einfuhr, beziehungsweise Ausfuhr der Warengruppe 

i aus dem Partnerland j ist.  

Schließlich wurden auch die naturalen Kennziffern der Tierproduktion in der Hinsicht 

untersucht, ob sie den realen Verhältnissen entsprechen, oder auf eventuelle 

Einkommensvertuschungen von Seiten der Tierhalter hinweisen könnten. Schließlich wurden 

auf der Grundlage der Daten der Kontrollen und Erklärungen verschiedener Behörden 

(Steueramt, Zollbehörde, Arbeitsamt, Hygieneamt) versucht, Schlussfolgerungen über das 

Ausmaß der Schattenwirtschaft zu ziehen. Die Behörden wurden in Interviews auch befragt, 

welche Betrugsmethoden sie bisher aufgedeckt haben, welche Zweige am meisten betroffen 

sind und welche Erfahrungen sie bisher im Kampf gegen die Schattenwirtschaft gesammelt 

haben. 

Auch zum letzten Teil der Analyse wurden direkte Befragungen herangezogen. Dazu wurden 

die aufgrund der bisherigen Erfahrungen und Außenhandelsdaten am meisten betroffenen 
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Zweige der Ernährungswirtschaft (Getreide-, Ölpflanzen-, Zucker-, Gemüse- und Obstsektor, 

Winzereien, Fleischverarbeitung) zu 57 gezielten Experteninterviews mit Produzenten, 

Verarbeitungsbetrieben und Interessenvertretungsorganen ausgewählt.  

3. Ergebnisse 

In der ungarischen Lebensmittelwirtschaft sollten zwei Ebenen der Schattenwirtschaft 

unterschieden werden. Die erste Ebene formiert sich eindeutig um professionelle kriminelle 

Elemente, die über verkettete Transaktionen riesige MWST-Beträge unterschlagen, oder 

unberechtigt vom Staat zurückfordern. Einzelnen Schätzungen zufolge erreicht die Höhe der 

so entstandenen Verluste für den ungarischen Staat die Tausend Milliarden Forint (rund 3,3 

Milliarden Euro). Das Hauptproblem für die Behörden besteht bei dieser Betrugsmethode 

darin, dass diese mit steuerrechtlichen Mitteln kaum aufgedeckt werden können. Für die 

Auffädelung der Funktionsmechanismen der „verketteten“ Transaktionen sind 

kriminaltechnische Nachforschungen notwendig, die die verzweigten Verbindungen der 

einzelnen Akteure aufrollen. Diese Aufgabe ist auch deshalb eine große Herausforderung für 

den Staat, weil sich aus dem Funktionsschema offensichtlich abzeichnet, dass die Straftäter 

Verbindung zur (internationalen) Unterwelt haben müssen, denn nur so können sie 

internationale Handelsketten gründen, für deren Firmenzeichnung oft Obdachlose missbraucht 

werden.  

Es existiert aber auch noch eine zweite Ebene der Schattenwirtschaft, an der auch der 

Verbraucher Anteil hat und die durch die Gesetzesanomalien und die schwache ungarische 

Steuermoral am Leben gehalten wird. Hierzu gehört die mangelnde Konsequenz bei den 

Käufern, die beim Einkauf, oder der Direktvermarktung meistens auf eine Rechnung 

verzichten, dies betrifft vor allem die kleinen „Tante-Emma-Läden“ und die Wochenmärkte. 

Hierzu gehören auch die Vertuschung eines Teiles der Einnahmen über die Fälschung der 

Produktionsergebnisse, sowie die Ausnutzung der Hintertüren bezüglich der Besteuerung von 

sogenannten Urproduzenten
2
 in der Landwirtschaft und der Selbstbeschäftigung. KREKÓ und  

KISS hatten für das Jahr 2008 – als der professionelle MWST-Betrug noch im kleineren 

Rahmen lief – eine MWST-Lücke von 14 Prozent errechnet, wobei 2 Prozent aus 

unberechtigten MWST-Rückforderungen und 12 Prozent aus vertuschten Einnahmen 

stammten. 

Besondere Aufmerksamkeit wurde der Analyse der Außenhandelsdaten gewidmet, da sich seit 

dem Beitritt Ungarns zur Europäischen Union und vor allem zum Schengener Abkommen der 

Handel Ungarns mit des anderen EU-Mitgliedsländern, vor allen den benachbarten Staaten 

zum vornehmlichen Betätigungsfeld professioneller Wirtschaftsbetrüger entwickelt hat. Das 

eigentliche Problem besteht darin, dass auf der einen Seite seit dem Beitritt Ungarns zur 

Europäischen Union der freie Waren- und Personenverkehr innerhalb der EU gesichert wurde 

und seit der Unterzeichnung des Schengener Abkommens auch die  Personenkontrollen bis 

auf Stichproben an den Landesgrenzen weggefallen sind, auf der anderen Seite aber bezüglich 

der Zuständigkeit der behördlichen Organe eines Landes an den weiterhin bestehenden 

Landesgrenzen festgehalten wird. Obwohl der Europarat dieses Problem lange erkannt hat 

und 2008 im Prümer Vertrag ein zwischenstaatliches Abkommen über die 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit und insbesondere den Informationsaustausch zwischen 

den Vertragsparteien zum Zweck der Verhinderung und Verfolgung von Straftaten zustande 

gekommen ist (dem allerdings bisher die Slowakei, Rumänien und Bulgarien nicht beigetreten 

ist), so bleibt die strafrechtliche Verfolgung bei grenzüberschreitenden Delikten dennoch bis 

heute schleppend. 

                                                 
2
 Diese sogenannten „Urproduzenten“ (wörtliche Übersetzung aus dem Ungarischen) sind registrierte 

landwirtschaftliche Kleinproduzenten, die für ihre Produkte je nach Registrationsform bis zu einer gewissen 

Einnahmesumme Steuerfreiheit genießen. 
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 Eine weitere Tatsache, die sich fordernd auf wirtschaftskriminelle Aktivitäten auswirkt, sind 

die unterschiedlichen Steuersysteme (z.B. bei der Höhe der MWST) der einzelnen 

Mitgliedländer. Deshalb sind Lieferungen an Unternehmer in anderen Mitgliedstaaten der EU 

grundsätzlich umsatzsteuerfrei im Herkunftsland und unterliegen im Bestimmungsland beim 

Empfänger der Lieferung der Erwerbsbesteuerung (Bestimmungslandprinzip). Hinzu kommt 

auf der Grundlage eines Beschlusses des Europäischen Gerichtshofes noch, dass eine 

Rückforderung der MWST im Falle eines mit Rechnungen belegten Exportgeschäftes nur 

dann von behördlicher Seite verweigert werden kann, „wenn auf der Grundlage objektiver 

Umstände bewiesen werden kann, dass der Exporteur wusste, oder gewusst haben muss, dass 

er mit dieser Transaktion an einem Steuerbetrug teilnimmt“
3
. 

Diese Rechtslage ist der Ausgangspunkt für die auf Steuerbetrug ausgerichteten 

Transaktionen. Ein Exporteur stellt eine steuerfreie Rechnung an den Importeur im anderen 

Land aus und kann auf der Grundlage der  Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Partners 

die MWST vom Staat zurückfordern. Der Importeur kauft die Ware steuerfrei, muss aber 

dafür in seinem Land die entsprechende MWST einzahlen. Entweder an diesem Punkt, oder 

nach dem Re-Export der Ware nach Ungarn unterschlägt aber – zumeist eine Phantomfirma –   

die Steuereinzahlung, stellt aber gleichzeitig eine Rechnung an die in der Transaktionskette 

folgende (oder die ursprüngliche) Firma aus, mit der die Ware wieder legalisiert wird. Die 

Betrüger kassieren somit nicht nur die Höhe der MWST (in Ungarn auch bei vielen 

Lebensmitteln 27 Prozent), sondern sind auch in der Lage, mit Billigware auf dem 

ungarischen Binnenmarkt andere legale Produzenten zu unterbieten. 

Um die Größenordnung der Abweichungen festzustellen, wurden die Daten des KSH für den 

Handel Ungarns mit den EU-Mitgliedsstaaten im Zeitraum 2003-2013 mit den Spiegeldaten 

der jeweiligen Handelspartner verglichen (Abbildung 2).   

Abbildung 2: Vergleich der ungarischen Außenhandelsdaten mit den Spiegeldaten der 

Handelspartner innerhalb der EU-27 (2003-2013) 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

M
io

. E
u

ro

EU-Spiegeldaten - Export Ungarischer Export

EU-Spiegeldaten - Import Ungarischer Import

 

Quelle: Eigene Berechnungen nach Daten von EUROSTAT und KSH 

Es zeigte sich, dass die Spiegeldaten der EU-Mitgliedsländer bei der ungarischen Ausfuhr  

wesentlich unter den ungarischen Daten lagen, während bei der ungarischen Einfuhr die 

ungarischen Angaben höher waren. Die Abweichung zwischen den Spiegeldaten wuchs seit 

                                                 
3
 www.birosag.hu, Beschlüsse des Europäischen Gerichtshofes aus ungarischer Sicht. 

http://www.birosag.hu/
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2009 an und erreichte ihr Maximum im Jahre 2012. Des Weiteren konnte festgestellt werden, 

dass sich der Anteil der Mitbeitrittsländer von 2004 innerhalb der ungarischen 

Einfuhrdifferenz seit 2009 stark erhöht hat und im Jahre 2012 bereits 64 Prozent betrug. In 

der Relation zur Slowakei waren allein 53 Prozent, zu Rumänien immerhin noch 10 Prozent 

der Einfuhrdifferenz zu vermerken (Abbildung 3). 

Bei der Ausfuhrdifferenz war im Jahre 2012 der Anteil Österreichs mit 23 Prozent am 

höchsten, von den Mitbeitrittsländern hatten die Slowakei (15 Prozent), Rumänien (11 

Prozent) und Polen (7,5 Prozent) den höchsten Anteil. Während sich aber im Falle der 

Slowakei und Rumäniens eine positive Ausfuhrasymmetrie zeigt, war der Wert gegenüber 

Polen negativ (Ausfuhrdefizit).  

Abbildung 3: Anteile einzelner EU-Mitgliedsstaaten an der Einfuhrdifferenz im Jahre 

2012 
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Quelle: Eigene Berechnungen nach Daten von EUROSTAT und KSH 

Auf Grund der enormen Differenzen zwischen den Spiegeldaten wurden ungarischen 

Handelsbeziehungen zur Slowakei genauer untersucht. Hierbei ergaben sich schon fast 

paradoxe Ergebnisse, denn laut Daten des slowakischen Amtes hat die Slowakei für 1369 

Millionen Euro Waren der Nahrungsgüterwirtschaft nach Ungarn ausgeführt, laut KSH hat 

aber Ungarn lediglich Waren im Wert von 514 Millionen Euro eingeführt. Fügt man die 

Spiegeldaten für den ungarischen Export hinzu (slowakische Angabe: 711 Millionen Euro, 

ungarische Angabe: 824 Millionen Euro), so hat die Slowakei ihren eigenen Angaben zufolge 

einen Nettoexport von 658 Millionen Euro gegenüber Ungarn realisiert, während den 

ungarischen Angaben zufolge Ungarn ein Aktiva von 310 Millionen Euro gegenüber der 

Slowakei hatte. Die größten Abweichungen waren bei Zucker (249 Millionen Euro), 

Ölpflanzen (233 Millionen Euro) und bei Pflanzenöl (114 Millionen Euro) zu verzeichnen, 

diese drei Warengruppen ergaben zusammen knapp zwei Drittel der Einfuhrdifferenz. 

Vor allem bei Zucker erhärtete sich somit der Verdacht des Steuerbetrugs, denn die Slowakei 

hat 2012 den statistischen Angaben zufolge in die gesamte EU mehr als 335.000 t (davon 

nach Ungarn mehr als 183.000 t) Zucker geliefert, während laut DG Agri sich die gesamte 

Zuckerproduktion der Slowakei im Jahre 2012 auf 163.000 t belief. Außerdem ist Zucker 

lange haltbar, gut transportfähig, kann leicht umverpackt werden und seine Herkunft ist nur 

schwer nachzuweisen – das sind alles Eigenschaften, die ihn für diese Art Geschäfte 

prädestiniert machen. 
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Auch bei der Untersuchung der Einfuhrdifferenzen bei den einzelnen Produktgruppen für den 

gesamten EU-Raum steht der Zucker mit 11,6 Prozent  an erster Stelle, gefolgt von 

Rapskernen (8,1 Prozent), Schweinefleisch (6 Prozent) und Sonnenblumenöl (5,9 Prozent). 

Diese vier Produktgruppen verkörperten im Jahre 2012 insgesamt 846 Millionen Euro an 

Einfuhrdifferenzen (Einfuhrdefizit) innerhalb der EU. Bei Sojakuchen (5,4 Prozent) 

entstanden 145 Millionen Euro Einfuhrüberschuss, was in erster Linie auf Zwischenhändler 

hinweist.  

Bei der Ausfuhrdifferenz überwiegen die Produkte des Getreide- und Ölpflanzensektors, an 

erster Stelle steht der Mais (14,4 Prozent), gefolgt von Sonnenblumenöl (8,4 Prozent), 

Sonnenblumenkernen (5,9 Prozent) und Rapskernen (4,2 Prozent). Bei Mais und Ölsaaten 

besteht ein Ausfuhrüberschuss, bei Sonnenblumenöl hingegen ein Ausfuhrdefizit. 

Da Abweichungen zwischen Statistiken zweier Länder auf verschiedenste Gründe 

zurückgeführt werden können, sind die berechneten Differenzen  natürlich nur Schätzungen, 

bei diesen Größenordnungen muss allerdings in erster Linie von bewusstem Steuerbetrug 

ausgegangen werden. Natürlich könnte auch der Betrug in den Partnerländern vollzogen 

worden sein, da aber die MWST in Ungarn am höchsten ist, scheint dies unlogisch. Um in 

etwa die Summe des im Jahre 2012 im ungarischen Agraraußenhandel vollzogenen MWST-

Betrugs zu bestimmen, wurde bei den Berechnungen ein statistischer Fehler von 10 Prozent 

berücksichtigt, das heißt nur jene Relationen wurden berücksichtigt, bei denen die Einfuhr- 

und Ausfuhrdifferenz über dieser Fehlergrenze lag. Bei den in der Kalkulation verbleibenden 

Ländern wurde die Differenz ebenfalls um 10 Prozent verringert. Die Summe der die 

statistischen Fehlergrenzen übersteigenden Einfuhr- und Ausfuhrdifferenzen im ungarischen 

Agrar-Außenhandel belief sich demnach im Jahre 2012 auf 1,4 Milliarden Euro, deren 

Mehrwertsteueranteil 378 Millionen Euro betrug.  

Dies ist aber nur ein Teil der MWST-Lücke im ungarischen Staatshaushalt, denn hinzu 

kommt noch die nicht eingezahlte MWST der im Inland ohne Rechnung verkauften 

Lebensmittel und landwirtschaftlichen Rohstoffe. Dies kann auf der Grundlage früherer 

Erhebungen der Nationalen Steuer- und Zollbehörde (NAV) auf rund 110 Millionen Euro 

geschätzt werden, so dass sich insgesamt eine MWST-Lücke von 488 Millionen Euro in der 

ungarischen Lebensmittelwirtschaft ergibt. Der berechnete Wert liegt weit über dem der 

Schätzung der Europäischen Kommission von 2013, die für Ungarn die Lücke auf 3,7 Prozent 

des GDP bestimmt hatte. Dies würde einen anteilsmäßigen Wert von rund 242 Millionen Euro 

bedeuten, also weniger als die Hälfte des aufgrund obiger Schätzungen bestimmten Betrags. 

Ein weiteres, oft kritisiertes Element des ungarischen Steuersystems sind die im Vergleich 

zum Kapital überhöht besteuerten Löhne und Einkommen. Die hohen Lohnnebenkosten 

führen dazu, dass ein Teil der Arbeitgeber die Arbeitnehmer entweder gar nicht (illegal), oder 

zu Minimallöhnen (halblegal) anmeldet und die restliche Entlohnung bar bezahlt. In Ungarn 

ist Angaben des Ungarischen Arbeitsamtes (NMH) zufolge neben dem Baugewerbe 

hauptsächlich die Lebensmittelwirtschaft betroffen. 

Laut Angaben des NMH waren bei Kontrollen in der Lebensmittelwirtschaft im Jahre 2012 

bei 5,6 Prozent der Fälle Regelverstöße wahrgenommen worden. Dieser Prozentsatz ist 

wesentlich höher, als der Anteil des Sektors am GDP (1,9 Prozent), oder an der 

Gesamtbeschäftigung (3,3 Prozent). Unter der Voraussetzung, dass die Anzahl der Kontrollen 

sich gleich unter den einzelnen Wirtschaftsbereichen verteilt, kommen also Verstöße gegen 

das Arbeitsrecht in der Lebensmittelwirtschaft etwa eineinhalb bis zweieinhalb Mal häufiger, 

als in der Gesamtwirtschaft vor.  

Der Anteil der Schwarzarbeit an der Gesamtbeschäftigung in der Lebensmittelwirtschaft 

konnte über den Vergleich der Daten der NAV und des KSH in der Landwirtschaft auf 30-35 

Prozent und in der Lebensmittelindustrie auf etwa 20 Prozent geschätzt werden. Da aber auch 

hier Abweichungen aufgrund der unterschiedlichen Handhabung der Daten auftreten können 
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(etwa 10 Prozent), scheint es reeller, in der Landwirtschaft von einem Anteil der 

Schwarzarbeit von 20-25 Prozent und in der Lebensmittelwirtschaft von 10 Prozent 

auszugehen. Daraus ergeben sich folgende Zahlen bezüglich der nicht eingezahlten 

Lohnsteuern und Lohnnebenkosten (Tabelle 1). 

Insgesamt ergibt sich bei den Lohnnebenkosten eine Steuerlücke von fast 350 Millionen Euro. 

Der Ausfall der staatlichen Steuereinnahmen in diesem Bereich liegt also in etwa der gleichen 

Größenordnung wie beim MWST-Betrug im Agraraußenhandel. 

Tabelle 1: Geschätzte Höhe der durch die illegale Beschäftigung nicht eingezahlten 

Lohnnebenkosten in der Lebensmittelwirtschaft auf der Grundlage der Daten von 2012  

  
Anzahl der illegalen 

Beschäftigten 

Durchschnittlicher 
Arbeitslohn, 

Euro/Kopf/Jahr  

Durchschnittliche 
Lohnnebenkosten, 
Euro/Kopf/Jahr 

Nicht eingezahlte 
Lohnnebenkosten 

insgesamt, Mio. Euro 

Lebensmittel-
industrie 

23580 9246 5825 137,4 

Landwirtschaft 51300 6559 4132 212,0 

Quelle: Eigene Berechnungen des AKI 

Bezüglich des Anteils der vertuschten Einkommen der Bevölkerung wurden die Forschungen 

von BUBLIK und TÓTH (2013), die diesen Anteil 2010 auf 18 Prozent der Gesamteinkommen 

für die ungarische Wirtschaft schätzten, weitergeführt. Dabei wurde ein Zusammenhang 

zwischen dem Vorhandensein der landwirtschaftlichen Tätigkeit und der Höhe des Anteils der 

vertuschten Einkommen statistisch nachgewiesen. Auf dessen Grundlage konnte der Anteil 

der Einkommensvertuschung in der Landwirtschaft von den Autoren auf 25-30 Prozent 

geschätzt werden, was über dem Landesdurchschnitt liegt. 

Zur Schätzung des Gesamtanteils der Schattenwirtschaft in der Lebensmittelwirtschaft 

wurden die Ergebnisse der Kontrollen der NAV der Jahre 2007-2012 herangezogen. 

Aufgrund dieser Daten wurde der durchschnittliche Steuerfehlbetrag pro Kontrolle bestimmt, 

der multipliziert mit der Anzahl der registrierten Wirtschaftsgesellschaften die theoretische 

Größer der Steuerlücke in der Lebensmittelwirtschaft ergäbe. Bei dieser Methode wird aber in 

der Literatur darauf hingewiesen, dass dabei oft der wahre Anteil der Schattenwirtschaft 

überschätzt wird, denn die Kontrollen konzentrieren sich auf „verdächtigere” Firmen. Deshalb 

wurde auf der Grundlage von Expertenschätzungen der theoretische Steuerfehlbetrag um 45 

Prozent verringert. Für die Gesamtwirtschaft konnte somit eine Steuerlücke von 23,3-33,3 

Milliarden Euro ermittelt werden, was 24,1-34,3 Prozent des GDP bedeuten würde. 

Ausgehend davon, dass in der Landwirtschaft der Anteil von vertuschten Einkommen höher 

ist, als in der Gesamtwirtschaft, wird deshalb in der Lebensmittelwirtschaft von einer Summe 

von 2,2-3,2 Milliarden Euro und einem Anteil von 29,1-49,3 Prozent ausgegangen. 

3. Diskussion, Empfehlungen 

Die komplexen Zusammenhänge zwischen Ursache und Wirkung in der Schattenwirtschaft in 

der ungarischen Lebensmittelindustrie erschweren die Empfehlung wirksamer 

Lösungsschemata. Bezüglich der  Unterbindung des MWST-Betrugs wurden im AKI 

verschiedene Lösungen diskutiert, wie zum Beispiel die Senkung der MWST, oder die 

Einführung der umgekehrten Steuerpflicht bei gewissen Produkten. Als Konklusion kann zu 

diesem Möglichkeiten gesagt werden, dass die Forderung nach einer Senkung der MWST 

berechtigt ist, diese aber bei solchen Produkten erfolgen sollte, deren Preiselastizität geringer 

ist und bei denen gegenwärtig die Gefahr des MWST-Betruges am höchsten ist. Bei einer 

stufenweisen Einführung für bestimmte Produkte könnte auch genauer untersucht werden, wie 

groß genau die Auswirkungen auf die Haushaltseinnahmen sind und inwieweit durch diese 

Maßnahme die Schattenwirtschaft zurück gedrängt werden kann. 
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Die Einführung einer umgekehrten Steuerpflicht ist laut einer Stellungnahme der EU-

Kommission lediglich ein provisorisches Mittel zur Betrugsbekämpfung, bis der Staat eine 

wirksamere Methode zur Lösung des Problems gefunden hat. Deshalb erscheint es als 

unwahrscheinlich, dass mit Ausnahme des Getreide- und Ölpflanzensektors dies in anderen 

Sektoren für die Zukunft eine reale Lösung sein könnte. Effektiver scheint den bisherigen 

Erfahrungen zufolge eine Verstärkung der Kontrollen und die Einführung neuer, effektiverer 

Administrationsvorschriften, die engere Zusammenarbeit der Behörden und der intensivere 

Datenaustausch – auch im Rahmen einer verstärkten internationalen Zusammenarbeit im Falle 

des Steuerbetruges – zu sein.  

Noch schwieriger scheint die Handhabung der breitere Kreise betreffenden Vertuschung der 

Einkommen. Das Grundproblem besteht in der schlechten allgemeinen Steuermoral in 

Ungarn, das Einsickern der „Steuertricks” in das normale, alltägliche Leben. Ein großer Teil 

der Bevölkerung sieht Befragungen zufolge die Grauzone mit der Vertuschung eines Teiles 

der Einkommen als normal und lebensnotwendig an. 

Eine wirksame Lösung kann also erst langfristig über eine langsame Umformung der 

gesellschaftlichen Werturteile und die Beseitigung der Anomalien innerhalb der ungarischen 

Steuerregulierung erreicht werden. Solche Maßnahmen reichen aber weit über die Kompetenz 

der Entscheidungsträger für den Lebensmittelsektor hinaus, weshalb auf der Basis der 

bisherigen Erfahrungen für die Lebensmittelwirtschaft in Eigeninitiative höchstens 

vereinfachte Steuerformen und der Abbau der unnötigen, bisher bestehenden 

Steuervergünstigungen vorgeschlagen werden können, die dann selbstverständlich im besten 

Fall auch nur zu Teillösungen führen können. 
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